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Bekanntmachung  

Bauleitplanung der Stadt Hameln  

Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) 

 

Bebauungsplan Nr. 481 „Auf dem Lawer“ Änderung 3, Tündern  

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Hameln hat in seiner Sitzung am 23.04.2025 die 

Aufstellung des vorgenannten Bebauungsplans gemäß § 2 (1) BauGB i.V.m § 13 a BauGB 

beschlossen.  

Lageplan und Geltungsbereich: 

Der räumliche Geltungsbereich umfasst das Flurstück 29/10, Flur 5, Gemarkung Tündern und 

wird wie folgt begrenzt: 

 Im Norden durch die Lange Straße 

 Im Osten durch die Sporthalle am Lawerweg 

 Im Süden durch die Sportanlagen  

 Im Westen durch die landwirtschaftliche Nutzfläche  

 

Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung: 

Die Kindertagesstätte in Tündern wurde in den 70er-Jahren errichtet. Die Räumlichkeiten der 

Kita entsprechen nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Im Hinblick auf die künftigen u. a. 

auch gesetzlichen Anforderungen und zur Sicherung des Bildungsstandortes in Tündern ist 

der Bau einer neuen modernen Kindertagesstätte beabsichtigt. Diese Maßnahme ist nach den 

aktuellen Festsetzungen des Bebauungsplans planungsrechtliche nicht zulässig. Mit der 

Änderung 3 des Bebauungsplans sollen daher die planungsrechtlichen Voraussetzungen 

geschaffen werden. 
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Verfahrensart: 

Die Änderung 3 des Bebauungsplans „Auf dem Lawer“ soll gem. § 13 a BauGB als 

Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren durchgeführt werden. 

Gemäß § 13a (2) BauGB gelten entsprechend die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens 

nach § 13 (2) und (3) Satz 1. Gemäß § 13 (3) BauGB wird von der Umweltprüfung und dem 

Umweltbericht abgesehen. Von der Angabe nach § 3 Absatz 2 Satz 2, welche Arten 

umweltbezogener Informationen verfügbar sind, wird ebenfalls abgesehen. Eine 

zusammenfassende Erklärung gem. § 10a BauGB ist nicht erforderlich. § 4c BauGB 

(Überwachung) ist nicht anzuwenden. 

 

Der aktuelle Verfahrens- und Bearbeitungsstand zur vorgenannten Bauleitplanung kann ab 

sofort während der Öffnungszeiten 

Montag und Dienstag 08:00 – 15:00 Uhr 

Mittwoch  08:00 – 13:00 Uhr 

Donnerstag  08:00 – 17:30 Uhr 

Freitag   08:00 – 13:00 Uhr 

und darüber hinaus nach entsprechender Terminvereinbarung unter Tel.: 05151 202 1486 / E-

Mail: bracht@hameln.de in der Abteilung 41 Stadtentwicklung und Planung der Stadt Hameln, 

im 5. Obergeschoss des Rathauses, Rathausplatz 1, 31785 Hameln von jedermann eingesehen 

werden. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 

 

Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 (1) BauGB ortsüblich bekannt 

gemacht. 

 

 

STADT HAMELN - Der Oberbürgermeister           Hameln, den 15.05.2025 

 


